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Veranstalterinformation für den Böllerbeschuss 
 
• der Veranstalter ist für die Ordnungsgemäße Anmeldung beim zuständigen 
Ordnungsamt verantwortlich 
 
• die dafür benötigten Unterlagen ( Betriebserlaubnis der Kanone, Berechtigung 
der Bediener) werden zur Verfügung gestellt 

 
 
• die gültige Genehmigung nach § 27 SprengG ist dem Vereinsvorsitzenden zu 
zusenden, spätestens jedoch vor dem Böllerbeschuss zu übergeben 
 
• der Veranstalter hat ein Schussfeld von 20 x 60 Meter  abzusperren und zu 
sichern 

 
 
• ein Stellplatz für PKW mit Hänger ist in unmittelbarer Nähe des Schussfeldes 
zu gewährleisten ( eventuelle Einfahrgenehmigungen müssen vom Veranstalter 
beantragt und zur Verfügung gestellt werden ) 
 
 
 
 
 

 


